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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/20/14119
öffentlich
02.01.2020
Torsten Gromm

Beschluss zum Umsetzen einer Sirenenanlage in der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Durch den Verkauf der ehemaligen Kurverwaltung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
war es erforderlich, die Sirenenanlage auf dem Gebäude zu demontieren. Da diese Sirenen-
anlage für die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen erforderlich ist, ist es 
notwendig diese Anlage an einem anderen Standort wieder zu errichten.

Durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde beschlossen, 
die Sirenenanlage auf dem Parkplatz am Reiterhof zu errichten. Die Überprüfung des Stand-
ortes am Parkplatz am Reiterhof hat jedoch ergeben, dass aus technischen Gründen eine 
Errichtung der Sirenenanlage nicht möglich ist. 

Es wird daher von der Verwaltung des Amtes Klützer Winkel, mit Absprache mit dem Ge-
meindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen, empfohlen, die Sirenenanlage im 
Mariannenweg zu errichten.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Sirenenanla-
ge im Mariannenweg in Boltenhagen zu errichten.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):
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Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Übersichtsplan 
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Mitteilung über die nicht vorhandenen technischen Voraussetzungen für den geplanten 

Sirenenstandort in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

 

Standort auf den Parkplatz Reiterhof im Bereich der vorhandenen Straßenlaterne 

- Nach Prüfung durch die Elektrofirma Frank Uecker wurde festgestellt, dass in diesem Bereich 

keine ausreichende Stromversorgung vorhanden ist. Ferner wird die vorhandene 

Straßenlaterne nur in den Nachtstunden mit Strom versorgt. Um diesen Standort für die 

Sirenenanlage zu ertüchtigen sind umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. Weiterhin 

müsste ein ausreichender Stromanschlusskasten errichtet werden.     

 

Standort im Bereich der Ostseeallee vor dem Grundstück des Zweckverbandes Grevesmühlen 

- In diesem Bereich befinden sich zahlreiche Leitungen der Versorgungsträger. 

 

Standort auf dem Parkplatz Mariannenweg neben dem Kassenautomaten 

- Nach Prüfung durch die Elektrofirma Frank Uecker wurde festgestellt, dass in diesem Bereich 

keine ausreichende Stromversorgung vorhanden ist. Der vorhandene Kassenautomat wird 

nur mit Lichtstrom (230 V)  versorgt. Um diesen Standort für die Sirenenanlage zu 

ertüchtigen sind umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. Weiterhin müsste ein 

ausreichender Stromanschlusskasten errichtet werden.     
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